
 

Informationsveranstaltung  

zur Agrarförderung 2018 

am 04.04.2018 
 

Thema:  

Umsetzung der neuen Düngeverordnung 

und Hinweise zur Kontrolle des Vollzuges 

 
Fachbereich Landwirtschaft, Veterinär- und 

Lebensmittelüberwachung,  

SG Landwirtschaft 

 

 

                                                                   



Das „Düngepaket“ neu  geschnürt …. 
Reaktion Deutschlands auf ein Vertragsverletzungsverfahren der 

Europäischen Kommission wegen der unzureichenden 

Umsetzung der EG-Nitrat-  und der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

 

 

 

AwSV (Bundes) Anlagen- 
VO  wassergefährdender 

Stoffe 

                 01.08.2017 

Klärschlammverordnung  

           27.09.2017 

Düngegesetz 

15.05.2017 

Düngeverordnung  

01.06.2017 

Düngemittelverordnung 

26.05.2017  

Stoffstrombilanzverordnung  

01.01.2018 

Anpassung des Düngegesetzes, Novellierung der Düngeverordnung, 

verschiedene Anpassungen und Änderungen an weiteren 

Verordnungen zur Düngung 



 

 

 
 

 

 

 

 

 Erweiterung der Verpflichtungen zur Aufzeichnung 

 

 Einführung und Konkretisierung der bundeseinheitlichen 
verpflichtenden Düngebedarfsermittlung als standortbezogene 
Obergrenze mit bundesweit abgestimmten Bedarfswerten für 
Stickstoff 

 

 Konkretisierung der Aufbringungsbeschränkungen bei 
ungeeigneten Bodenverhältnissen 

 

 Vorschriften zur Einarbeitung organischer Düngemittel auf 
unbestelltem Ackerland 

 

 

Neufassung der Düngeverordnung (seit 2.6.2017 in Kraft)  

– die wichtigsten Änderungen (Auswahl) 



 

 

 
 

 

 

 Ausweitung der Sperrfristen und Einführung einer neuen Sperrfrist 
für Festmist und Kompost  

 

 Beschränkung der Herbstdüngung mit Stickstoff bezüglich der 
Kulturen und Mengen; Verbot der Strohausgleichsdüngung 

 

 Herabsetzung des Kontrollwertes (betrieblicher Nährstoffüber-
schuss) im Nährstoffvergleich für Stickstoff (ab 2021) und Phosphat 
(ab 2024) 

 

 Einführung bundesweiter und Erweiterung der Vorgaben für die 
Lagerung von organischen Düngemitteln 

 

 

Ausführliche Darstellung in der Broschüre „ Die neue Düngeverordnung“  von der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Bundesinformationszentrum  

Neufassung der Düngeverordnung (seit 2.6.2017 in Kraft)  

– die wichtigsten Änderungen (Auswahl) 



 

Neuregelungen der Düngeverordnung mit 

CC-Relevanz ab 2017 
 

 

 Aufzeichnungspflichten der Düngebedarfsermittlung 

 

 Erweiterte Pflichten zur Ermittlung und Aufzeichnung der 

Nährstoffgehalte von Düngemitteln vor der Ausbringung 

 

 Verschärfte Regelungen zu den Sperrzeiten 

 

 Erweiterte Abstandsregelungen  zu oberirdischen  Gewässern 

 

 

 

 

 

 



Neuregelungen der Düngeverordnung mit 

CC-Relevanz ab 2017 

 

 Verschärfte Regelungen auf gefrorenem Boden 

 

 Einbeziehung aller * organischen Düngemittel in die betriebliche 

Aufbringungsobergrenze von 170 kg N pro ha und Jahr 

     (Berechnung nur mit Abzug der Stall- und Lagerverluste erlaubt!)  

 

* Wirtschaftsdünger tierischer und pflanzlicher Herkunft, wie z.B. Gärreste, Festmist, 

Gülle, Hühnertrockenkot, aber auch Boden-/ Pflanzenhilfsstoffe,  Komposte, 

Fleischknochenmehle usw. 

 
Ausführliche Darstellung bezüglich 2017 sind auf der Internetseite des BMEL zu finden, aktuelle 

Informationen in der neuen CC-Broschüre 2018 

 

Bei Nichteinhaltung CC-relevanter Vorgaben muss mit 

Sanktionierungen der Agrarfördermittel gerechnet werden! 



Befreiungstatbestände für die Düngebedarfs-
ermittlung als ein Kernstück der neuen 
Düngeverordnung und für den 
Nährstoffvergleich (Bagatellgrenzen)  

bestehen für: 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

Quelle: Winterschulung LBV 19.3.2018 

Duben, Herr Torsten Mohr 



 

Nachweis der Befreiungstatbestände 

 
 

Als Nachweis der Befreiungstatbestände dienen in der Regel: 

 

 

 Angaben im Agrarförderantrag zur Flächenausstattung und 
Tierhaltung des Landwirtschaftsbetriebes 

 

 Schlagkartei für jeden Schlag/ ggf. Bewirtschaftungseinheit 

 

 Weidetagebuch 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 



Grundsätze der Düngebedarfsermittlung  
 
Düngebedarfsermittlung muss durchgeführt werden 
 
• für Acker- und Grünland 
 
• vor der Ausbringung wesentlicher Nähstoffmengen 
     - über 50 kg/ ha und Jahr Stickstoff oder  
      - über 30 kg/ ha und Jahr Phosphat 

 
• für jeden Schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit 
 
     (bei Phosphat erst für Schläge über 1 ha) 
 
• Berechnungsmethodik durch bundeseinheitliche und verbindliche 

Vorgaben in der Düngeverordnung festgelegt 
     - Art der Durchführung ist freigestellt (Hand, PC) 
 
• Schriftliche Aufzeichnungspflicht 
     - keine Vorgaben zur Form, Aufzeichnungen müssen vollständig, eindeutig  und     
        nachvollziehbar sein 
      - Übernahme der Formblätter des LELF wird empfohlen 



Aufzeichnungspflichten nach DüV 

 
 

 

  

Quelle: Winterschulung LBV 19.3.2018 

Duben, Herr Torsten Mohr 



Aufzeichnungspflichten nach DüV – 
Was muss bei Kontrollen (Fachrecht Düngung , CC-Nitrat und  

anlassbezogenen  Kontrollen) bei der Anwendung von Dünge- 

mitteln und dem Aufbringen von wesentlichen Nährstoff-             

mengen bereitliegen? 

 

 Düngebedarfsermittlung für jeden Schlag oder Bewirtschaftungseinheit , 

nachvollziehbare Grunddaten (eigene Nmin- und P-Untersuchungen des 

Bodens, betriebliches Ertragsniveau, Nutzung von Beratungsempfehlungen 

…) 

 aktuelle Nährstoffanalysen der eingesetzten Düngemittel oder 

nachvollziehbare Grunddaten bei der Anwendungsmöglichkeit von 

Richtwerten (Richtwertbroschüre des LELF noch anwendbar) 

 

 bis zum 31.März erstellter Nährstoffvergleich des vorangegangenen 

      Düngejahres (Nährstoffvergleichsrechner des LELF für 2017 noch       

      anwendbar) 

 

 Stoffstrombilanz bei Verpflichtung 

 

 
 

 

  



Bußgeldverfahren bei der Feststellung von   

Ordnungswidrigkeiten (unabhängig von CC) 
 

 

  

Quelle: Winterschulung LBV 19.3.2018 

Duben, Torsten Mohr 



Bußgeldverfahren bei der Feststellung von   

Ordnungswidrigkeiten (unabhängig von CC) 
 

 

  

Quelle: Winterschulung LBV 19.3.2018 

Duben, Herr Torsten Mohr 



Hilfestellung vom LELF als zuständige 

Landesbehörde 

 

 



Hilfestellung vom LELF als zuständige 

Landesbehörde 

 Bereitstellung von Formblättern für die Düngebedarfs-

ermittlung 

 Bereitstellung von 2 Programmen  

    1. DueProNP_BB (einfache Düngebedarfsermittlung) 

    2. BESyD (Bilanzierung- und Empfehlungs-System Düngung) 

 

 Veröffentlichungen von verbindlichen landesspezifischen  

Vorgaben bezüglich der Umsetzung des Düngerechts  

 

 Frage-Antwort-Katalog in Arbeit  

 

 

     



Auswahl von Informationsmöglichkeiten 
 http://lelf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.240315.de 

 

 https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung-

Agrarsozialpolitik/_Texte/Duengung-Cross-Compliance.html 

 

 http://shop.aid.de/1756/die-neue-duengeverordnung?c=15 

 

 http://www.thueringen.de/th9/tll/pflanzenproduktion/duengung/in

dex.aspx 

 

 https://llg.sachsen-anhalt.de/themen/pflanzenernaerung-und-

duengung/ 
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      Vielen Dank …… 

                      

                                 ……. für  

 

            Ihr aufmerksames Zuhören 

 


